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Dokument Nr. 1 
 
Quelle: Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Archiv der Zentralstelle, MfS 
- HA IX/11, FV 70/70, Bl. 4. 
 
Der Minister        101/701 
         Berlin, den 1. 7. 1970 
         VMA/267/70 
Persönlich! 
 
Hauptabteilung IX 
Genosse Oberst Heinitz 
 
Im  H a u s e 
 
 
Die HVA/X benötigt für operative Zwecke die folgenden Materialien: 
 

1. Dokumentarische Unterlagen über die Militär- und Studienzeit von Strauß sowie 
über Hitler- und Bundeswehr-Generale, Offiziere und andere Personen, mit de-
nen Strauß nach 1945 bis heute eng zusammenarbeitete bzw. die mit Strauß, 
seiner Politik und seinen Machenschaften in Verbindung standen oder stehen.2 
 

2. Belastende Dokumente aus der Nazizeit zu Personen, die bis in die Gegenwart 
in der internationalen faschistischen Bewegung bzw. bei der neofaschistischen 
Entwicklung in Westdeutschland eine gewichtige Rolle spielen.3 
 

3.  Dokumentarische Unterlagen über imperialistische deutsche Ostforschungsin-
stitute und dort ehemals tätige Personen, die auch heute noch maßgeblich an 
der westdeutschen Ostforschung beteiligt sind.4  
 
Es ist zu überprüfen, ob das gewünschte Material durch die HA IX/11 allein oder 
gemeinsam mit der Abt. X der HV A herausgesucht und zusammengestellt wer-
den kann. 
 
In jedem Falle bin ich über den Wert und den wesentlichsten Inhalt des Materials 
zu informieren. 
 
        
       Mielke [handschriftlich] 5 
       Generaloberst 

 

                                                      
1 Handschriftliche Ergänzung. 
2 Handschriftliche Umrahmung dieses Absatzes und handschriftliche Marginalglosse FV 70/70. 
3 Handschriftliche Durchstreichung dieses Absatzes und handschriftliche Marginalglosse FV 69/70. 
4 Handschriftliche Durchstreichung dieses Absatzes und handschriftliche Marginalglosse FV 143/69. 
5 Bemerkungen des Verfassers und Textauslassungen werden durch Kursivdruck und eckige Klammern 
kenntlich gemacht. 

http://www.bpb.de/211519

